
 

 

 
 
 
 
 
Rundschreiben des LBV Nr. 3/02/2019 
Städtebauförderung 
 
Fortschreibung der Maßnahmen- und Kostenkataloge für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die jährliche Aktualisierung der Maßnahmen- und Kostenkataloge ist ein wichtiger 
Bestandteil der Städtebauförderung im Land Brandenburg, um aktuelle Kosten-
entwicklungen im Katalog förderfähiger Maßnahmen und Kosten zu berücksichti-
gen. Als Grundlage für die baufachlichen Prüfungen ist die Aktualität der Maß-
nahmen- und Kostenkataloge von besonderer Wichtigkeit und liegt insbesondere 
im Interesse der geförderten Städte und Gemeinden. Aktuelle Kostenkataloge 
versetzen die Städte und Gemeinden in die Lage, eine Förderfähigkeit unproble-
matisch festzustellen und dienen der Vermeidung von zusätzlichen Eigenanteilen. 
 
Voraussetzung für eine Aktualisierung der Maßnahmen – und Kostenkataloge ist 
die Vorlage von aktuellen Ausschreibungsergebnissen bei der Landesbeauftrag-
ten B.B.S.M.  
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Da die Landesbeauftragte selbst nicht ausreichend Unterlagen zur Verfügung hat, 
ist das Land auf die Kooperation der Städte und Gemeinden angewiesen. Aus-
schreibungsergebnisse der Städte und Gemeinden werden nur zum Zwecke der 
Auswertung der Angebotspreise verwendet und danach vernichtet. Personenbe-
zogene Daten werden nicht erhoben und nicht benötigt. Eine Unkenntlichmachung 
von personenbezogenen Daten kann erfolgen, wird unsererseits aber nicht als 
notwendig eingeschätzt, da die Landesbeauftragte selbstverständlich die daten-
schutzrechtlichen Gesetze und Vorgaben berücksichtigt.  
 
Hiermit bitte ich um Unterstützung bei der Aktualisierung der Maßnahmen – und 
Kostenkataloge durch die Zusendung von aktuellen Ausschreibungsergebnissen 
an die Landesbeauftragte B.B.S.M. Die Unterlagen können ab sofort und bis zum 
31.08.2019 übergeben werden. 
 
Für Ihre Kooperation bedanke ich mich im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Pfaff 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 
 

 


